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1) Wie bewerten Sie die vorgesehenen Regelungen zu den Anforderungen an die Besetzung und 
fachliche Eignung der Leitung der Koordinierungsstelle und den Beirat sowie zur personel-
len und sachlichen Ausstattung hinsichtlich der europarechtlich vorgegeben Unabhängigkeit 
und der notwendigen Vertrauenswürdigkeit der Koordinierungsstelle und der Wirkkraft des 
Beirates beim Umgang mit seinen Empfehlungen und wo schlagen Sie ggfs. weitere Konkreti-
sierungen vor? 
 

2) Wie bewerten Sie insgesamt die vorgesehenen Regelungen zur Koordinierungsstelle als ent-
scheidende Schnittstelle und zur Zusammenarbeit mit der EU-Kommission und den anderen 
europäischen Behörden sowie zur Zusammenarbeit und Beteiligung der in § 16 Absatz 2  
Satz 3 genannten zuständigen Behörden und ist mit diesen Regelungen einen kohärente Auf-
sicht sichergestellt oder bedarf es einer Klarstellung, dass die Koordinierungsstelle die allei-
nige Vertreterin Deutschlands (unabhängig von der Teilnahme weiterer Behörden) im Euro-
päischen Gremium für digitale Dienste ist? 
 

3) Wichtiger Baustein für eine Aufsichtsstruktur im Sinne der Nutzer:innen ist der Aufbau der 
zentralen Beschwerdestelle (§ 20 DDG-E). Konkret bedeutet dies, dass das komplette Verfah-
ren einfach, leicht zugänglich, niedrigschwellig, bürgerfreundlich und ohne bürokratischen 
Aufwand ausgestaltet werden muss. Sehen Sie hier weiteren Klarstellungsbedarf und wie 
konkret sollten die Vorgaben ausgestaltet sein? 
 

4) Gemäß Artikel 18 DSA müssen Plattformen beim Verdacht von Straftaten, die eine Gefahr für 
das Leben oder die Sicherheit von Personen darstellen, bestimmte Nutzer:innen-Daten an 
Strafverfolgungsbehörden übermitteln und gemäß § 13 DDG-E wird das BKA als zuständige 
Behörde benannt. Bedarf es aus Ihrer Sicht weiterer Konkretisierungen der proaktiven Über-
mittlungspflichten, wie könnten diese konkret aussehen und welchen Handlungsspielraum 
lässt der europäische Rechtsrahmen hier den Mitgliedstaaten? 
 

5) Wie bewerten Sie die Regelungen zum Beirat in § 21 DDG-RegE insbesondere hinsichtlich 
Benennung, Aufgaben, Ausstattung, Befugnissen, Zusammenarbeit und Berücksichtigung der 
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Empfehlungen und welche Überarbeitungsbedarfe sehen Sie hier? 
 

6) Welche rechtlichen und tatsächlichen Konsequenzen hat die Regelung des § 12 Abs. 2 DDG-
RegE für die langfristige Aufsichtsstruktur und wie ist die Regelung europa-, verfassungs- 
und einfachrechtlich zu bewerten? 
 

7) Gibt es noch weitergehende nationale Regelungsmöglichkeiten oder Regelungsbedarf in Be-
zug auf die Aufgaben der KDD, insbesondere im Hinblick auf Benennung vertrauenswürdiger 
Hinweisgeber (Artikel 22 Absatz 2 DSA), Akkreditierung außergerichtlicher Streitbeilegungs-
stellen (Artikel 21 Absatz 3 Unterabsatz 1 DSA), Forschungsdatenzugang (Art. 40 Absatz 4 ff. 
DSA), Forschungsetat (§ 14 Absatz 3 DDG RegE), Tätigkeitsbericht der KDD (§ 17 DDG RegE), 
Befugnisse der KDD (§§ 24 ff. DDG RegE), Rechtsbehelfe (§ 31 DDG RegE), Verwaltungsver-
fahren (§ 32 DDG RegE) sowie Bußgeldvorschriften (§ 33 DDG RegE)? 
 

8) Bei der Umsetzung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes (NetzDG) hat sich das Konzept 
des/der inländischen Zustellungsbevollmächtigten bewährt, nun sieht der Gesetzentwurf den 
inländischen Zustellungsbevollmächtigten nur noch für Diensteanbieter mit Sitz außerhalb 
der europäischen Union vor. Ist dies aus Ihrer Sicht ausreichend oder ist hier eine Auswei-
tung notwendig und welche europarechtlichen Spielräume hat der nationale Gesetzgeber 
hier, den Rechtsschutz für die Nutzer:innen zu verbessern? 
 

9) Gewährleisten die Mechanismen des Gesetzes Ihrer Einschätzung nach eine ausgewogene Ba-
lance zwischen dem Ziel die Verbreitung von problematischen Online-Inhalten zu regulieren 
und dem Grundrecht auf freie Meinungsäußerung und worauf kommt es bei der Gewährleis-
tung ebenjener Balance bei der weiteren rechtlichen Ausgestaltung des DSA (d.h. im DDG-E, 
aber auch im Rahmen delegierter Rechtsakte), sowie seiner Handhabung durch die entspre-
chenden Behörden, besonders an? 
 

10) Kann das Digitale-Dienste-Gesetz im globalen Kontext wirksam umgesetzt werden, und glau-
ben Sie, dass dabei die internationale Zusammenarbeit, insbesondere im Hinblick auf grenz-
überschreitende digitale Inhalte und Dienste, effizient gestaltet ist? Welche im DDG vorgese-
henen Werkzeuge sind, Ihrer Einschätzung nach, von besonderer Bedeutung in diesem Zu-
sammenhang und wie kann gewährleistet werden, dass diese so effizient wie möglich ge-
nutzt werden können? 
 

11) Ist die Einbindung der Bundesländer durch die jüngsten Regelungen im Digitale-Dienste-Ge-
setz-Entwurf (bspw. §12, Abs. 2) und im Fünften Medienänderungsstaatsvertrag (5. MÄStV, 
§111, Abs. 3) ausreichend und verfassungsgemäß gewährleistet, zumal im vom Kabinett ver-
abschiedeten Entwurf des Digitale-Dienste-Gesetzes in §12, Abs. 2 auf den Jugendmedien-
schutz-Staatsvertrag lediglich in der Fassung vom 14. Dezember 2021 verwiesen wird und 
welche Folgen ergeben sich hieraus (bitte erläutern)? 
 

12) Da sich die Empfehlung der EU-Kommission zur Bekämpfung von Online-Piraterie bei Sport- 
und anderen Live-Veranstaltungen (C(2023)2853 final) zur Ergänzung des Digital Services 
Acts bislang nicht im Digitale-Dienste-Gesetz wiederfindet, wäre die Umsetzung dieser Emp-
fehlung im Digitale-Dienste-Gesetz eine sinnvolle Maßnahme zur Sicherung einer einheitli-
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chen Wettbewerbsfähigkeit der Sport- und Kreativwirtschaft in der EU, zumal andere Mit-
gliedstaaten der Empfehlung folgen? 
 

13) Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen, für die in Deutschland das Digitale-
Dienste-Gesetz gilt, sind durch die Pflicht der Einrichtung von rechtssicheren Meldewegen, 
neuen bürokratischen Anforderungen und durch unklare Rechtsbegriffe gegenüber sehr gro-
ßen Online-Plattformen (VLOPs) und sehr großen Online-Suchmaschinen (VLOSE) beson-
ders stark belastet. Welche Möglichkeiten wären begrüßenswert, um den Zielen des Digitale-
Dienste-Gesetzes nachzukommen und gleichzeitig Startups und kleine und mittelständische 
Unternehmen nicht im Übermaß zu belasten? 
 

14) Wie bewerten Sie den im DDG-E genannten Personalbedarf von 76,56 Planstellen für den Ko-
ordinator für digitale Dienste bei der Bundesnetzagentur und den Bedarf des Bundeskrimi-
nalamts (BKA) von mittelfristig insgesamt 450 Stellen? 
 

15) Das Digitale-Dienste-Gesetz sieht vor, das „vertrauenswürdige Hinweisgeber“ bei der Mel-
dung möglicherweise illegaler Inhalte von der Koordinierungsstelle „bevorzugt“ werden sol-
len. Wer käme Ihrer Auffassung nach als ein „vertrauenswürdiger Hinweisgeber“ infrage? 
Halten Sie es für ein Versäumnis des Gesetzentwurfes, eine Definition oder zumindest Skiz-
zierung dieser „Hinweisgeber“ zu unterlassen? Was wären Kriterien zur Identifizierung „ver-
trauenswürdiger Hinweisgeber“? 
 

16) Kann die im Digitale-Dienste-Gesetz als vorgesehene nationale „Koordinierungsstelle“ Bun-
desnetzagentur tatsächlich unabhängig agieren? Bei der Bundesnetzagentur handelt es sich 
um eine dem Bundesministerium für Wirtschaft nachgeordnete Behörde; hier sind also poli-
tische Entscheidungen gegen gegebenenfalls missliebige leitende Repräsentanten des Hauses 
möglich. Wäre es nicht sinnvoller im Sinne anzustrebender Unabhängigkeit, eine Instanz 
analog zum Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) mit 
eigenem Haushaltstitel zu schaffen? 
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